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Bayerischer Landtag 
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Tagung 1953/54 

Beilage 4885 
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Der Bayerische Ministerpräsident 

. ·' ! 

München, den 1. Dezember 1953 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Bayerischen Landtags 
München 

Betreff: 
Entwurf eines Gesetzes zur Ausfüh
rung des Bundesevakuiertengesetzes 

Beilage: 
l Entwurf mit Begründung (3fach) 

Auf Grund Beschlusses des Ministerrats vom. 
17. November 1953 t.mterbreite ich anliegend den 
vorbezeichneten Gesetzentwurf der Staatsregierung 
mit der Bitte um. weitere verfassungsmäßige Be
handlung. 

(gez.) Dr. Ehard, 
Bayerischer Ministerpräsident 

* 

Entwurf eines Gese~es 
zur Ausführung des Bundesevakuiertengesetzes 

(AGBEvG) 

Art. 1 

(1) Die Registrierung, Rückführung und Be- · 
treuung der Evakuierten gehört zum Geschäfts
bereich des Staatsministeriums des Innern. Die für 
einzelne Maßnahmen bestehenden Zuständigkeiten 
anderer Ministerien (§§ 10, 11, 13, 14 des Bundes
evakuiertengesetzes) bleiben unberührt. 

(2) Oberste Landesbehörde im Sinne des § 20 
Abs.1 des Bundesevakuiertengesetzes ist das Staats
ministerium des Innern. Abs. 1 Saiz 2 gilt entspre
chend. 

Art. 2 

(1) Die Registrierungsaufgaben gemäß § 4 des 
Bundesevakuiertengesetzes werden den Ge1ll.einden 
zugewiesen. 

(2) Das behördlich gelenkte Rüddührungsver
fahren obliegt den Landratsämtern als Staatsbehör
den, ferner den kreisfreien Städten zur Besorgung 
namens des Staates. Die Mittel für die notwendigen 
Verwaltungsaufgaben werden den Gemeinden zur 
Verfügung ·gestellt. Das Staatsministerium des In
nern setzt dafür im Einvernehmen mit dem Staats~ 
ministeriltm der Finanzen nach Anhören der kom
munalen Spit;?:enverbände Pauschbeträge fest. 

Art. 3 

Ober Anträge gemäfl § 6 des Bundesevakuier
tengesetzes entscheidet die für den beantragten Er-. 
satzausg·angsort zuständige Regierung. 

Art. 4 

Das Staatsministerium des Innern erläßt die er
forderlichen Durchführungsbestimmungen;· für die 
Regelung einzelner Maßnahmen. gilt Art. 1 Abs. 1 · 
Satz 2 entsprechend. 

Art. 5 

Das . Gesetz ist dringlich. Es tritt am 18. Juli 
1953 in Kraft. 

* 
Begründung· 

Das Bundesevakuier.tengesetz vom 14. Juli 1953 
(BGBL I S. 586) regelt in erster Linie die wohnraum
mäßige Unterbringung der Evakuierten und ihre Rück" 
führung, sodann ihre Betreuung. Die Eigenschaft als 
Evakuierter wird durch eine Registrierung in verbind
licher Weise festgestellt. Die Kosten der Rückführung, 
oder Rückkehr trägt das Land; sie werden vom Bund in 
dem Verhältnis übernommen, in dem schon die Fürsorge
kosten verrechnet werden, die im Rahinen der Kriegs
folgenhilfe anfallen. 

Ein förmliches Landesgesetz ist deshalb notwendig, 
weil nach Art. ?'l Abs. 1 Satz 1 der bayerischen Verfassung 
die Zuständigkeiten durch Gesetz geregelt werden und 
weil nur ein Gesetz den Gemeinden Angelegenheiten 
zuweisen kann. 

Die im Entwurf vor.gesehenen Zuständigkeiten ent-' 
sprechen im Rahmen der verfassungsrechtlichen Ord
nung· den Bedürfnissen praktischer Verwaltung. Insbe
sondere soll der Einheitlichkeit halber im Staatsministe~ 
rium des Innern auch die fina,nzielle Betreuung der Eva
kuierten (§§ 12, 17 des Bundesevakuiertengesetzes) zu
sammengefaßt sein. Für die wohnraummäfüge Unter- · 
bringung der Evakuierten ist eine landesgesetzliche 
Regelung nicht mehr zu treffen, da hiefür schon das 
Gesetz Nr. 112 über ilie behördliche Organisation des 
Bauwesens und des Wohnungswesens vom 9. April 1948 
(GVBL S. 56) gilt. Die Aufteilung der Tätigkeit im ge
lenkten Rii.ckführung·sverfahren (Art. 2 Abs. 2 des Ent
wurfs) zwischen den Behörden des Zufluchtsortes und 
des Ausgangsortes bleibt den Durchführungsbestimmun
gen vorbehalten. Das gleiche gilt für die Besonderheiten 
der Rückführung in anßerbayerische Ausgangsorte. 

Das Ausführungsgesetz 'soll gleichzeitig mit dem Bun
desgesetz am 18. Juli 1953 in Kraft treten und aus die
sem Grund auch als dringlich erklär,t werden. 
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